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Zusammenfassung

Der Bundesrechnungshof hat die Forderung schwer zu erreichender junger Menschen nach
§ 16h SGB II durch VergabemafSnahmen bei zugelassenen kommunalen Trdgern (Jobcenter)
geprlift. Eine Férderung nach § 16h SGB II zielt u. a. darauf ab, junge Menschen, die Schwie-
rigkeiten haben, die Schule oder eine Ausbildung abzuschliefSen, durch niedrigschwellige An-
gebote zu unterstiitzen.

Der Bundesrechnungshof fiihrte értliche Erhebungen bei drei Jobcentern durch. Von drei zu-
sténdigen Landesministerien hat ein Landesministerium (fiir das Jobcenter C) Stellung ge-

nommen.

Unter Berticksichtigung der Stellungnahmen des Bundesministeriums fiir Arbeit und Soziales
(BMAS) und des fiir das Jobcenter C zustédndigen Landesministeriums stellt der Bundesrech-
nungshof das Priifungsergebnis wie folgt abschliefSend fest:

0.1

Bei 12 der 17 MafSinahmen hatten die Jobcenter nicht dokumentiert, wie sie den Bedarf fiir
die Férderung nach § 16h SGB II analysiert hatten. Auch die wenigen vorhandenen Bedarfsa-
nalysen waren unvollsténdig, insbesondere fehlten Angaben zur Bedarfsermittlung der Teil-
nehmendenplétze und zur Abstimmung mit der éffentlichen Jugendhilfe.

Ohne Bedarfsanalyse besteht das Risiko, unnétige und damit unwirtschaftliche MaSnahmen
zu finanzieren. Die Jobcenter mtissen deshalb den Bedarf klar ermitteln und dokumentieren,
bevor sie Auftrége erteilen oder Vertrdge verldngern. Sie mussen sich zudem mit der Jugend-
hilfe abstimmen, um Mehrfachférderungen zu vermeiden.

Das Jobcenter C hat seine Bedarfserhebung vor der Vergabe von MafSnahmen angepasst
und méchte seine Beschdftigten u. a. mit Arbeitsanleitungen unterstiitzen. Die vom Jobcen-
ter C ergriffenen MafSnahmen sind grundsdtzlich geeignet, die festgestellten Mdngel zu be-
heben, sollten aber auch fiir die Verldéngerung von Mafinahmen gelten. (Textziffer 2)

0.2

Das Jobcenter C beteiligte sich mit einem erheblichen Finanzierungsanteil an den Maf3nah-
men C1, ohne jedoch eindeutig zu regeln, wer die Leistungsberechtigung der Teilnehmenden
priifen muss. Letztlich priiften diese weder der Tréger noch das Jobcenter. Dem Jobcenter
war daher nicht bekannt, ob es (ausschliefSlich) forderberechtigte Personen untersttitzte. Es



ist nicht auszuschlief3en, dass das Jobcenter die Bundesmittel nicht wirtschaftlich und spar-
sam verwendet hat.

Die vom Jobcenter C eingeleiteten MafSnahmen sind grundsdtzlich geeignet, die Mdngel zu
beheben. Jedoch ist zu beachten, dass die Férderung keinen SGB II-Leistungsbezug voraus-
setzt, sondern die Leistungsberechtigung nach § 16h SGBII i. V. m. § 7 SGB II. (Textziffer 3.1)

0.3

Die Mafinahmen C2 sollten Jugendlichen ermdglichen, gerichtlich auferlegte ,Sozialstunden”
abzuleisten. Bei diesen MaSnahmen bestanden folgende Mdngel:

Der Trdger der MafSnahmen und die Stadt C als Trdgerin der 6ffentlichen Jugendhilfe verein-
barten, dass das Jobcenter C ,die sonstigen mit der MafSnahmedurchfiihrung anfallenden
Kosten” finanzieren sollte. Obwohl das Jobcenter an dieser Vereinbarung nicht beteiligt war
und nicht fiir die Jugendgerichtshilfe zusténdig war, trug es den Grofteil der Kosten.

Das Jobcenter C regelte, dass es die Jugendlichen den MafSnahmen zuweist, wenn die Jugend-
gerichtshilfe sie zuvor zur Teilnahme verpflichtet hat. Es priifte jedoch nicht, ob die Férdervo-
raussetzungen vorlagen.

Das Jobcenter C bewilligte dem Trdger der Mafinahmen 25 000 Euro fiir die Anschaffung ei-
nes Neufahrzeuges, ohne zuvor zu prtifen, weshalb er dieses fiir die Durchfiihrung benétigte.

Der Bundesrechnungshof bewertet es positiv, dass Jobcenter C aufgrund seiner Feststellun-
gen die Mafsnahmen C2 beendet hat. (Textziffer 3.2)

04

In 41 % aller gepriiften Fdlle lagen die Férdervoraussetzungen des § 16h SGB II nicht vor. Die
Jobcenter muissen sicherstellen, dass sie Leistungen nach & 16h SGB II nur erbringen, wenn
die Voraussetzungen hierfiir vorliegen.

Die vom Jobcenter C eingeleiteten MafSnahmen sind grundsdtzlich geeignet, um die Priifung
der Fordervoraussetzungen und die Dokumentation der Férderentscheidungen zu verbes-
sern. (Textziffer 4)

0.5

Die Jobcenter legten unterschiedlich oder gar nicht fest, unter welchen Voraussetzungen ge-
forderte Jugendliche als Teilnehmende gelten und ob sie in den IT-Fachverfahren zu erfassen
sind. Daher ist nicht auszuschliefSen, dass den Statistiken der Bundesagentur fiir Arbeit



(Bundesagentur) unterschiedliche Kriterien zugrunde lagen und Teilnehmende unberticksich-
tigt blieben.

Das Jobcenter C kann sich mithilfe der eingeleiteten Mafnahme einen Uberblick tiber die
Auslastung der Mafinahmen C1 verschaffen. Jedoch trégt sie nicht zum einheitlichen Erfas-
sen der Teilnehmenden in den IT-Fachverfahren bei. (Textziffer 5)

0.6

In 29 Fiillen fehlten die teilnehmerbezogenen Berichte der Trdger. In 16 Fdllen lag die Ver-
antwortung dafiir bei den Trdigern, in den tibrigen 13 Féllen hatte das Jobcenter B die Be-
richtspflichten nicht ausreichend konkretisiert.

Die vom Jobcenter C eingeleiteten MafSnahmen sind grundsdtzlich geeignet, die festgestell-
ten Mdngel zu beseitigen. Ergénzend dazu sollte das Jobcenter die Integrationsfachkrdfte
darauf hinweisen, dass sie die teilnehmerbezogenen Berichte nachfordern mtissen, wenn sie
nicht termingerecht eingehen. (Textziffer 6)

0.7

Die Férderung nach § 16h SGB II konnte in einigen Féllen dazu beitragen, die Schwierigkei-
ten der geforderten Personen zu verringern oder zu beseitigen. Voraussetzung fiir eine posi-
tive Wirkung ist jedoch die Mitwirkung der Jugendlichen. In (iber einem Drittel der vorzeitig
beendeten Foérderungen und fast der Hdlfte der Fdlle ohne erkennbare Fortschritte wirkten
die Jugendlichen nicht mit.

Die Jobcenter sollten bei der Forderung nach 8 16h SGB II verstdrkt darauf hinwirken, die
Mitwirkungsbereitschaft und die Akzeptanz bei den Jugendlichen zu erh6hen, um die Wirk-
samkeit des Instrumentes zu verbessern. (Textziffer 7)

0.8

Das BMAS hat mitgeteilt, dass es die Feststellungen und Empfehlungen des Bundesrech-
nungshofes im Bund-Ldnder-Ausschuss erértern werde. Es habe jedoch keine Aufsichtsbefug-
nisse lber die zugelassenen kommunalen Triger, soweit die Priifungsmitteilung die Verwal-
tungspraxis der zugelassenen kommunalen Trdger betreffe. Die zugelassenen kommunalen
Tréger unterldgen nur der Aufsicht der Lédnder. Die Aufsicht des Bundes (liber die obersten
Landesbehérden sei auf den Erlass allgemeiner Verwaltungsvorschriften der Bundesregie-
rung zu grundsdtzlichen Rechtsfragen der Leistungserbringung beschrinkt, die der Zustim-
mung des Bundesrates bedtirften. Solche Verwaltungsvorschriften habe die Bundesregie-



rung nicht erlassen. Zudem sei eine Ubertragung der Ausiibung der Rechtsaufsicht auf das
BMAS nicht erfolgt. (Textziffer 8)

0.9

Die Feststellungen des Bundesrechnungshofes zeigen, dass bei den zugelassenen kommuna-
len Trdgern dringender Handlungsbedarf bei der Umsetzung der Forderung schwer zu errei-
chender junger Menschen nach § 16h SGB II besteht. Das Jobcenter C hat MafSnahmen er-
griffen; es bleibt aber unklar, inwieweit die Mdngel auch bei den (ibrigen zugelassenen kom-
munalen Trdgern behoben werden.

Unabhdéngig davon, ob die Rechtsaufsicht der Bundesregierung lber die obersten Landes-
behérden auf den Erlass von allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu grundsdtzlichen Recht-
fragen der Leistungserbringung beschrénkt ist, erwarten wir deshalb vom BMAS, dass es
unsere Feststellungen und Empfehlungen mit den Landesministerien im Bund-Lédnder-Aus-
schuss eingehend erdrtert und eindringlich darauf hingewirkt, dass die festgestellten Méngel
beseitigt werden. (Textziffer 9)
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Vorbemerkungen

11 Ausgangslage

Mit dem 9. SGB II-Anderungsgesetz' wurde § 16h SGB II als Regelinstrument in das
SGB II eingefuihrt, um jungen Menschen passgenaue Leistungen zu unterbreiten, die
von den bisherigen Angeboten der Sozialleistungssysteme nicht erreicht wurden?. Das
Gesetz trat am 1. August 2016 in Kraft.

Die Forderleistungen nach 8 16h Absatz 1 SGB II richten sich an Leistungsberechtigte,
die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und aufgrund ihrer individuellen Si-
tuation Schwierigkeiten haben,

- eine schulische, ausbildungsbezogene oder berufliche Qualifikation abzuschlielRen
oder anders ins Arbeitsleben einzuminden® und
- Sozialleistungen zu beantragen oder anzunehmen*.

Die genannten Schwierigkeiten kdnnen beispielsweise aufgrund von Handlungsbedar-
fen bezlglich der Belastbarkeit, des Arbeits- und Sozialverhaltens, der Eigeninitiative
und/oder der Lern- und (Weiter-)Bildungsbereitschaft der Leistungsberechtigten verur-
sacht werden. Auch kénnen die Lebensumstande, wie die Wohn- oder finanzielle Situa-
tion, fur die Schwierigkeiten ursachlich sein.®

Mit den Forderleistungen sollen die aufgrund der individuellen Situation der Leistungs-
berechtigten bestehenden Schwierigkeiten tberwunden werden.® Die Férderleistungen
umfassen zusatzliche Betreuungs- und Unterstlitzungsleistungen.” Darunter sind Leis-
tungen zu verstehen, die nicht durch die Eingliederungsleistungen® nach dem SGB II
erbracht werden kénnen.? Dabei handelt es sich hauptsachlich um sozialpadagogische
Hilfen'?, wie aufsuchende Hilfen, die die jungen Menschen bei der Motivation, bei der
Vereinbarung von Arztterminen oder beim Ausfillen von Formularen unterstitzen.

Artikel 1 Neuntes Gesetz zur Anderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch - Rechtsvereinfachung - sowie zur vo-
ribergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht vom 26. Juli 2016 (Bundesgesetzblatt Teil I, Seite 1824).
Bundestagsdrucksache 18/8041, Seite 38.

§ 16h Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB IL.

§ 16h Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB II.

Zum Ganzen vgl. Bundestagsdrucksache 18/8041, Seite 38.

§ 16h Absatz 1 Satz 1 SGB I1.

8 16h Absatz 1 Satz 2 SGB II.

88 16 ff. SGB II.

Harks, in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB 1II, 5. Auflage (2020), § 16h Randnummer 27 (Stand: 29. April 2025).
Harks, a. a. O.

Stélting, in: Luik/Harich, SGB II, Kommentar, 6. Auflage (2024), § 16h Randnummer 18.



Die Leistungen nach § 16h Absatz 1 SGB II kénnen sich mit den Leistungen der Jugend-
hilfe' nach dem SGB VII], z. B. der Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII, Uberschnei-
den." Die Jugendsozialarbeit bietet jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Be-
nachteiligungen oder zur Uberwindung individueller Beeintrdchtigungen in erhéhtem
Mafe auf Unterstitzung angewiesen sind, sozialpadagogische Hilfen an, die ihre schu-
lische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale In-
tegration fordern.'*

Die Leistungen nach § 16h Absatz 1 SGB II sind gegentiber den Leistungen nach dem
SGB VIII nachrangig.’ Dies gilt nur, wenn der ortliche Trager der 6ffentlichen Jugend-
hilfe nach Art und Umfang gleichartige Leistungen tatsachlich erbringt.'® Deshalb miis-
sen sich die Jobcenter mit den &rtlich zustandigen Tragern der 6ffentlichen Jugendhilfe
zur Leistungserbringung abstimmen."’

1.2 Statistische Daten

19

Die durchschnittliche Anzahl'® der Teilnehmenden an einer Férderung'® nach
§ 16h SGB Il ist seit der Einfihrung des Férderinstrumentes bis zum Jahr 2021 stark ge-
stiegen. Seitdem hat sie sich auf einem etwa gleichbleibenden Niveau eingependelt:

Leistungen der Jugendhilfe umfassen auch Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, der Schulsozialarbeit

und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (§ 2 Absatz 2 Nummer 1 SGB VIII).

Stolting, in: Luik/Harich, SGB II, Kommentar, 6. Auflage (2024), § 16h Randnummer 19.

Vgl. § 13 Absatz 1 SGB VIIIL.

§ 5 Absatz 1 Satz 1 SGBIIi. V. m. &8 10 Absatz 3 Satz 1 SGB VIIL.

Bundestagsdrucksache 18/8041, Seite 38; Stélting, in: Luik/Harich, SGB II, Kommentar, 6. Auflage (2024), § 16h Rand-

nummer 19.

Die Verpflichtung der Jobcenter in zugelassener kommunaler Tragerschaft zur Abstimmung mit den 6rtlich zustandi-
gen Tragern der 6ffentlichen Jugendhilfe ergibt sich aus § 16h Absatz 3 SGBIIi. V. m. § 6b Absatz 1 SGBILi. V. m.

86 Absatz 1 Nummer 1 SGBIIi.V. m. 8 6d SGB II.

Sie umfasst die durch gemeinsame Einrichtungen und zugelassene kommunale Trager nach 8 16h SGB II geférderte

Teilnehmende.

Darunter fallt die Férderung nach § 16h SGB II durch VergabemaBnahmen und durch Zuwendungen in Form der Pro-
jektférderung.



Tabelle 1

Entwicklung der durchschnittlichen Anzahl der Teilnehmenden
an Forderungen nach § 16h SGBII

------------- Lt |

Jahr ' Durchschnittliche Anzahl [
i der Teilnehmenden

2016 0
o7 L 263 |
s L 766 |
o9 L 227
00 L 3209
o L g3
02 L 305
03 L 3o

Quelle: Bundesagentur fur Arbeit (Amtliche Nachrichten, Teil Forderstatistik, Deutschland und Bundeslander, Berichts-
jahre 2017 bis 2023).

13 Inhalt und Ablauf der Priufung

Wir haben die Férderung schwer zu erreichender junger Menschen nach 8 16h SGB II
durch Vergabemalinahmen bei zugelassenen kommunalen Tragern gepruft. Das Ziel
der Prifung bestand darin, festzustellen, ob die zugelassenen kommunalen Trager die
Forderung ordnungsgemald und wirtschaftlich umsetzten und ob das Ziel dieses For-
derinstruments erreicht wurde. Hierzu erhoben wir im Jahr 2023 6rtlich bei drei zuge-
lassenen kommunalen Tragern (Jobcenter A bis C).

Bei unseren ortlichen Erhebungen pruften wir 101 Férderfalle und 17 Vergabemalinah-
men. Wir wahlten die Forderfalle nach dem Zufallsprinzip aus und pruften einen Teil
der VergabemalRnahmen der Erhebungsstellen. Dabei priften wir nicht, wie die Erhe-
bungsstellen die Auftrage fur die Durchfiihrung der MaRnahmen erteilt haben.

Die betroffenen Jobcenter erhielten die Gelegenheit, sich zu ausgewahlten Sachverhal-
ten zu duBBern. Die Rickmeldungen der Jobcenter berlicksichtigten wir beim Abfassen
der Prufungsmitteilung.

Die vorlaufigen Ergebnisse unserer Prifung teilten wir dem BMAS mit. AuBerdem un-
terrichteten wir die zustandigen Landesministerien dartber. Wir gaben dem BMAS und
den Landesministerien Gelegenheit zur Stellungnahme.



Die vorliegende AbschlieBende Prafungsmitteilung bertcksichtigt die Stellungnahmen
des BMAS und des zustandigen Landesministeriums fur das Jobcenter C zu unseren
Prifungsergebnissen. Zwei Landesministerien (fur die Jobcenter A und B) gaben keine
Stellungnahme ab.

2 Fehlende Bedarfsanalysen

Ausgangslage

Bei der Aufstellung und Ausfuhrung des Haushaltsplans sind nur die Ausgaben und
Verpflichtungsermachtigungen zu berucksichtigen, die zur Erfullung der Aufgaben des
Bundes notwendig sind (8 6 BHO). Der Haushaltsgrundsatz der Notwendigkeit steht

in engem Zusammenhang mit dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit aus 8 7 Absatz 1
Satz 1 BHO, denn Ausgaben, die nicht notwendig sind, sind unwirtschaftlich.?°

Um feststellen zu kénnen, ob Ausgaben zur Erflillung der Aufgaben des Bundes not-
wendig sind, ist es erforderlich, den Bedarf dafur zu ermitteln. Dabei ist zu beschrei-
ben, was mit einer finanzwirksamen MalRnahme erreicht werden soll und warum dies
unter Einbeziehung des Ressourcenverbrauchs notwendig ist und nicht auch ein ,Weni-
ger” gentgt.?’

Die genannten haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Bundes gelten auch fur die zu-
gelassenen kommunalen Trager.? Daraus folgt, dass sie vor der Erteilung von Auftra-
gen fur die Durchfihrung von MalRnahmen zur Férderung schwer zu erreichender jun-
ger Menschen oder der Vertragsverlangerung fur diese MalBnahmen ihren Bedarf
dafur analysieren und dokumentieren mussen.

Feststellungen

Vor der Erteilung eines Auftrags zur Durchfiihrung einer MalBhahme zur Férderung
nach § 16h SGB II oder vor der Vertragsverlangerung fur eine derartige MaBnahme

20 Nagerl, in: Heuer/Scheller, Kommentar zum Haushaltsrecht, Stand: Mai 2025, § 6 BHO Randnummer 2.

21 Rundschreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 12, Januar 2011, in der Fassung der Anderung durch Rund-
schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 17. Mai 2024 - I A 3 - H 1012-6/23/10003 :006 i. V. m. der Ar-
beitsanleitung EinfUhrung in Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Seite 12.

22 Nach § 6b Absatz 2a SGB II gelten fur die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln des Bundes durch die zugelassenen
kommunalen Trager die haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Bundes, soweit in Rechtsvorschriften des Bundes
oder Vereinbarungen des Bundes mit den zugelassenen kommunalen Tragern nicht etwas anderes bestimmt ist.



dokumentierten die Jobcenter fir 12 von 17 MalBnahmen (71 %) nicht, wie sie ihren Be-
darf dafUr analysiert hatten.

Far 5 von 17 MaBnahmen (29 %) lagen zwar Bedarfsanalysen vor. Diese hatte das Job-
center C erstellt. Aus diesen ging jedoch nicht hervor, wie das Jobcenter C den Bedarf
an Teilnehmendenplatzen fir die Mal3nahmen ermittelt hatte. Vier dieser finf Bedarfs-
analysen enthielten zudem keinen Hinweis darauf, dass sich das Jobcenter C mit dem
ortlich zustandigen Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe tGber die Leistungserbringung
gemal 8 16h Absatz 3 SGB II abgestimmt hatte. Das Jobcenter C verwies in den Be-
darfsanalysen weder auf weitere Unterlagen noch waren Unterlagen beigeflgt.

Auf Nachfrage teilten die Jobcenter mit, dass sie anhand unterschiedlicher sachlicher
Kriterien ihren Kapazitatenbedarf flr diese MaBnahmen ermittelt hatten. Zudem teil-
ten sie teilweise mit, dass sie sich mit dem ortlich zustandigen Trager der 6ffentlichen
Jugendhilfe abgestimmt hatten. Vereinzelt konnten sie dies anhand von Nachweisen
belegen.

9 der 17 MaBnahmen finanzierten die Jobcenter u. a. gemeinsam mit den ortlich zu-
standigen Tragern der 6ffentlichen Jugendhilfe.

Wiurdigung

Wir haben beanstandet, dass aufgrund der hohen Quote von 71 % von nicht dokumen-
tierten Bedarfsanalysen fur die Malinahmen zur Forderung nach 8 16h SGB Il in diesem
Bereich dringender Handlungsbedarf besteht. Bei der Bewirtschaftung von Bundesmit-
teln mussen die Jobcenter die haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Bundes beach-
ten. Es durfen nur Aufgaben finanziert werden, fir die ein Bedarf besteht. Fehlt die Be-
darfsanalyse, ist nicht auszuschlieBen, dass Mal3nahmen finanziert werden, die nicht
notwendig und damit nicht wirtschaftlich sind.

Aus der Bedarfsanalyse muss auch erkennbar sein, wie die Jobcenter den Bedarf an Ka-
pazitaten fur die MalRnahmen ermittelt haben. Ohne eine entsprechende Dokumenta-
tion kann nicht festgestellt werden, ob die Jobcenter unter Einhaltung des Grundsatzes
der Wirtschaftlichkeit die notwendigen Kapazitdten anhand von sachlichen Kriterien
ermittelt haben.

Stimmen sich die Jobcenter nicht mit dem 6rtlich zustandigen Trager der 6ffentlichen
Jugendhilfe nach § 16h Absatz 3 SGB II Uber die Malinahmen ab, kann es zu einer Leis-
tungskonkurrenz zwischen den Leistungen nach 8 16h SGB Il und den Leistungen nach
dem SGB VIII kommen. Es besteht die Gefahr, dass nicht notwendige MaRnahmen von
den Jobcentern durchgefuhrt werden, weil die Jugendhilfe diese bereits anbietet. Wenn
die erforderliche Abstimmung auBerhalb der Bedarfsanalyse dokumentiert wurde,



hatte es hierzu eines Hinweises in der Bedarfsanalyse bedurft. Zudem hatten die ent-
sprechenden Unterlagen der Analyse beigefligt werden mussen.

Bei Kofinanzierungen der Malinahmen durch die 6rtlich zustandigen Trager der &6ffent-
lichen Jugendhilfe hatten die Jobcenter in ihren Bedarfsanalysen erlautern mussen,
weshalb sich die Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe nur fur eine Kofinanzierung ent-
schieden und nicht die gesamte Malinahme finanziert haben. Denn nach § 79 Absatz 1
SGB VIII obliegt den Tragern der 6ffentlichen Jugendhilfe die Gesamtverantwortung
einschliel3lich der Planungsverantwortung fur die Erfullung der Aufgaben nach dem
SGB VIII. Dies bedeutet, dass der Nachrang der Leistungen nach § 16h SGB II gegen-
Uber den Leistungen nach dem SGB VIII allein von der Entscheidung der Trager der 6f-
fentlichen Jugendhilfe abhangt, ob sie nach Art und Umfang gleichartige Leistungen
tatsachlich erbringen. Hiermit hatten sich die Jobcenter auseinandersetzen und darle-
gen mussen, inwiefern ein Spielraum fir eigene MalRnahmen gegeben ist. Ohne eine
entsprechende Dokumentation ist das nicht nachzuvollziehen. Es ist daher nicht auszu-
schliel3en, dass die Jobcenter bei ihren Entscheidungen fur eine Kofinanzierung der
MaRnahmen den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit nicht beachtet haben.

Empfehlung

Wir haben gefordert, dass die Jobcenter den Bedarf fur MaBnahmen zur Férderung
nach § 16h SGB II ermitteln, bevor sie die Auftrage fur die Durchfuhrung dieser Mal3-
nahmen erteilen oder die Vertrage fur diese Malinahmen verlangern. Dazu mussen sie
den Bedarf an Kapazitaten fur diese MaBnahmen anhand von sachlichen Kriterien ab-
leiten, sich mit dem &rtlich zustandigen Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe abstimmen
und die Bedarfsanalyse dokumentieren.

Wir haben empfohlen, dass die Jobcenter die Fehlerursachen ermitteln und die zustan-
digen Mitarbeitenden entsprechend schulen. Hilfreich waren auch Arbeitshilfen, um die
Durchfiihrung von vollstandigen Bedarfsanalysen zu erleichtern.

Zudem haben wir dem BMAS empfohlen, die Mangel sowie unsere Empfehlungen im
Bund-Lander-Ausschuss zu erdértern.

Stellungnahmen

Das zustandige Landesministerium fir das Jobcenter C hat in seiner Stellungnahme
mitgeteilt, das Jobcenter C habe nach den 6rtlichen Erhebungen im Jahr 2023 schritt-
weise die Bedarfserhebungen vor der Vergabe einer Malinahme angepasst. Zudem
habe es Vorlagen und Anleitungen erstellt, die die Mitarbeitenden unterstutzten, Be-
darfsanalysen durchzufihren.



Hinsichtlich der Stellungnahme des BMAS zur Textziffer 2 verweisen wir auf die Ausfih-
rungen in Textziffer 8.

Abschliefdende Wiirdigung

Die eingeleiteten MaBnahmen des Jobcenters C kdnnen grundsatzlich dazu beitragen,
die festgestellten Mangel bei der Bedarfsanalyse fur die MaBhahmen zur Forderung
nach 8 16h SGB II zu beseitigen. Die ergriffenen MaBnahmen sollten jedoch nicht nur
fur die Vergabe von MalRnahmen zur Férderung nach 8 16h SGB II gelten, sondern
auch fur deren Verlangerung.

Mit diesen Hinweisen schlie3en wir den Punkt ab.

3 Mafdnahmen des Jobcenters C zur
Forderung nach § 16h SGB I1

3.1 Unzureichende Priifung der Leistungsberechtigung

Ausgangslage

Leistungsberechtigte nach § 16h Absatz 1 SGB II sind Personen, die die Voraussetzun-
gen des 8 7 SGB II erfillen und somit einen Anspruch auf SGB II-Leistungen haben.?
Die Leistungsberechtigung liegt auch vor, wenn die Voraussetzungen der Leistungsbe-
rechtigung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit?* vorliegen oder zu erwarten sind
oder eine Leistungsberechtigung dem Grunde nach besteht.?> Eine fehlende Antrag-
stellung der leistungsberechtigten Person steht nicht entgegen.?

2 Dazu siehe Banafsche, in: Gagel, SGB II/SGB 111, Kommentar, Band 1, Stand: 85. Erganzungslieferung Marz 2022,

8 16h SGB II Randnummer 13; Harks, in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB II, 5. Auflage (2020), 8 16h Randnummer 11
(Stand: 29. April 2025).

2 Sie liegt vor, wenn nach dem aktuellen Stand der Sachverhaltskenntnisse bei objektiver Betrachtung ein deutliches
Ubergewicht fiir das Bestehen des Anspruchs spricht, siehe dazu Stélting; in: Eicher/Luik, SGB II, Kommentar, 6. Auf-
lage (2024), 8 16h Randnummer 13; Harks, in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB 11, 5. Auflage (2020), § 16h Randnum-
mer 13 (Stand: 29. April 2025).

% §16h Absatz 2 Satz 1 SGBI1.

% § 16h Absatz 2 Satz 2 SGB I1.



Feststellungen

Das Jobcenter C beauftragte einen Trager mit der Durchfihrung der Mal3nahmen C1.
Daflr richtete der Trager eine offene Beratungsstelle fir junge Menschen ein. Diese
MaRnahmen wurden durch das Jobcenter und weitere Stellen finanziert. Das Jobcen-
ter C gab fur die MaBnahmen im Zeitraum vom 1. Marz 2018 bis 29. Februar 2024 ei-
nen Betrag von 612 568,18 Euro aus. Der Trager der offentlichen Jugendhilfe beteiligte
sich im gleichen Zeitraum jahrlich mit tber 35 000 Euro an der Finanzierung.

In den Leistungsverzeichnissen?” definierte das Jobcenter C die Personengruppe fur die
MaRBnahmen C1 wie folgt:

»Die Unterstutzungsleistungen fur die Zielgruppe der Mallnahme kdnnen erbracht
werden, wenn die Voraussetzungen der Leistungsberechtigung mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit vorliegen oder zu erwarten sind oder eine Leistungsberechtigung
dem Grunde nach bestehen kénnte. Eine Prufung der Hilfebedurftigkeit gemaR 8§ 7 ff.
SGB II erfolgt bei Eintritt in die MaBnahme nicht. Eine fehlende Antragstellung der (leis-
tungsberechtigten) Teilnehmenden auf Leistungen des SGB II steh[t] [...] einer Teil-
nahme nicht entgegen. Ein Monitoring der Zusammensetzung der Teilnehmenden der
MalRnahme hat durch den Auftragnehmer zu erfolgen.”

Der Trager hatte die Voraussetzungen der Leistungsberechtigung der von ihm betreu-
ten Personen nicht gepruft. Auch hatte er keine Informationen Uber diese Personen an
das Jobcenter C weitergeleitet, die es ermoglicht hatten, die entsprechende Prifung
vorzunehmen. Das Jobcenter nahm die Prifung nicht vor und forderte die fehlenden
Informationen auch nicht beim Trager an.

Far die MaBnahmen hatte das Jobcenter C in den Leistungsverzeichnissen bestimmt,
dass der Trager aufgrund der ,Individualitat der Beratungsleistung” keine teilnehmer-
bezogenen Berichte zu erstellen habe. Das Jobcenter C erwartete, dass der Trager ihn
zeitnah Uber den teilnehmerbezogenen Beratungsverlauf informiert. Informationen
des Tragers Uber den teilnehmerbezogenen Beratungsverlauf lagen dem Jobcenter
nicht vor. Auch war der Trager nicht verpflichtet, Anwesenheitslisten zu erstellen. Es
blieb unklar, welche Personen das Jobcenter C mit diesen Mallnahmen forderte.

Dem Jobcenter lagen die Sachberichte Gber die offene Beratungsstelle fur junge Men-
schen fur die Jahre 2018 bis 2022 vor. Nach diesen Berichten betrug die Anzahl der ,er-
reichten” Personen durch die offene Beratungsstelle wie folgt:

27 Die Leistungsverzeichnisse sind Teil der Vertrage.



Tabelle 2

Anzahl der durch die offene Beratungsstelle ,erreichten®
Personen

L P mmmmmm - - mmmmmommm--o-——----- 1

; Jahr ' Anzahl der ,erreichten” [
: Personen :
12018 E 979 !
1 2019 E 976 !
1 2020 E 672 !
! 2021 ! 581 |
! 2022 5 623 !

Quelle: Trager der MalBnahmen C1 (Sachberichte Uber die offene Beratungsstelle fir junge Menschen fur die Jahre 2018
bis 2022).

Anhand der jeweils genannten Personenanzahl war nicht erkennbar, welchem Zustan-
digkeitsbereich, beispielsweise dem des Jobcenters C oder dem des Tragers der &ffent-
lichen Jugendhilfe, die ,erreichten” Personen zuzuordnen waren. Ob diese Personen
leistungsberechtigt waren, um eine Férderung nach 8 16h SGB II zu erhalten, war auch
den Berichten nicht zu entnehmen.

Wirdigung

Wir haben beanstandet, dass das Jobcenter C keine Kenntnis dartber hatte, ob es mit
den MalBRnahmen (ausschliel3lich) férderberechtigte Personen unterstitzte, obwohl es
sich mit einem erheblichen Finanzierungsanteil an den MalRnahmen C1 beteiligte. We-
der der Trager noch das Jobcenter C haben die Férderberechtigung der Teilnehmer ge-
pruft.

Zudem haben wir darauf hingewiesen, dass die Voraussetzungen fur die Teilnahme an
den MalBnahmen in den Vertragen mit dem Trager so definiert sind, dass die Gefahr
besteht, dass nicht férderberechtigte Personen an den MalRnahmen teilnehmen. Denn
dort heil3t es, dass eine Prufung der Hilfebedurftigkeit bei Eintritt in die MalBnahme
nicht erfolgt. Aufgrund von § 16h Absatz 2 SGB II entfallt jedoch nicht die Fordervoraus-
setzung der Leistungsberechtigung nach § 7 SGB 11, die die Hilfebedurftigkeit?® um-
fasst. In den Vertragen ist zudem nicht eindeutig bestimmt, von wem die Prifung der
Leistungsberechtigung durchzufihren ist. Beides kann dazu beigetragen haben, dass
der Trager weder die Leistungsberechtigung der von ihm betreuten Personen gepruft

28 § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 SGB II.



noch entsprechende Informationen Uber diese Personen an das Jobcenter C fir die
Prifung der Leistungsberechtigung weitergeleitet hat.

Das Jobcenter C ist als Hauptfinanzierer der MaBnahmen letztlich fir die Forderent-
scheidungen nach § 16h SGB II verantwortlich. Wir haben beanstandet, dass es ver-
saumt hat, die notwendigen Prufungen durchzuftihren und die fehlenden Informatio-
nen Uber diese Personen fur die Prifung beim Trager einzufordern. Dadurch bleibt
offen, ob die Bundesmittel nur fiir die Férderung von Jugendlichen, die dem SGB II zu-
zuordnen sind, verwendet wurden. Es ist nicht auszuschlieRen, dass das Jobcenter die
Bundesmittel nicht wirtschaftlich und sparsam gemafR § 7 Absatz 1 Satz 1 BHO verwen-
det hat.

Dartber hinaus haben wir beanstandet, dass das Jobcenter C auf die teilnehmerbezo-
genen Berichte verzichtete. Entgegen der Auffassung des Jobcenters C bendtigen die
Integrationsfachkrafte gerade wegen des individuellen Charakters der Férderung nach
§ 16h SGB II die teilnehmerbezogenen Berichte der Trager. Nur so kénnen sie feststel-
len, ob sich aufgrund der Férderung die individuellen Schwierigkeiten der Teilnehmen-
den verringert haben bzw. diese beseitigt sind. Ohne die Berichte kénnen die Integrati-
onsfachkrafte die durch die Trager gewonnenen Erkenntnisse Uber die geforderten
Personen auch nicht fur ihre Integrationsarbeit nutzen.

Empfehlung

Wir haben gefordert, dass das Jobcenter C bei kiinftigen Malinahmen in den Vertragen
mit dem Trager konkret bestimmt, von wem die Voraussetzungen der Leistungsbe-
rechtigung der zu férdernden Personen zu prufen ist. Die Vorgaben mussen den Anfor-
derungen des 8 16h SGBIIi. V. m. 8 7 SGB II entsprechen. Zudem haben wir gefordert,
dass das Jobcenter festlegt, welche personenbezogenen Informationen der Trager an
das Jobcenter weiterzuleiten hat. Fehlende Informationen mussen die Integrationsfach-
krafte nachfordern. Daruber hinaus haben wir gefordert, dass das Jobcenter in den
Vertragen festlegt, bis wann die Trager die teilnehmerbezogenen Berichte zu erstellen
haben.

Wir haben dem BMAS empfohlen, die Mangel sowie unsere Empfehlungen im Bund-
Lander-Ausschuss zu erdrtern.

Stellungnahmen

Nach der Stellungnahme des zusténdigen Landesministeriums fur das Jobcenter C hat
das Jobcenter C das Verfahren zum 1. Juli 2024 fir die MalBnahmen C1 angepasst. Seit
der Anpassung melde der Trager dem Jobcenter C monatlich die Teilnehmenden. Da-

raufhin prife es mithilfe einer Checkliste, ob die Teilnehmenden SGB II-Leistungen be-



zO0gen und die Voraussetzungen flr eine Férderung nach 8 16h SGB II erfullten. Es do-
kumentiere die Prufung in seiner IT-Fachanwendung. Zudem achte es darauf, dass die
teilnehmerbezogenen Berichte der Trager ausfuhrliche Angaben enthielten.

Das Jobcenter C habe versucht, u. a mit den MaBnahmen C1 die fehlenden Angebote
im Bereich des SGB VIII zu erganzen. Es sollten keine Projekte aus der Jugendhilfe
Ubernommen werden, sondern nur die Zusammenarbeit mit ihr verstarkt werden.

Derzeit liefen die Malinahmen C1 bis zum 30. Juni 2026. Das Jobcenter C werde voraus-
sichtlich diese Malinahmen verlangern.

Hinsichtlich der Stellungnahme des BMAS zur Textziffer 3 verweisen wir auf die Ausflh-
rungen in Textziffer 8.

Abschlief3ende Wiirdigung

Die eingeleiteten MaBnahmen des Jobcenters C erscheinen grundsatzlich geeignet, die
festgestellten Mangel zu beheben. Jedoch ist zu beachten, dass eine Férderung nach

§ 16h SGB II keinen SGB II-Leistungsbezug voraussetzt, sondern die Leistungsberechti-
gung nach 8 16h SGBILi. V. m. 8 7 SGB II. Zudem muss das Jobcenter C in den Vertra-
gen mit den Tragern festlegen, bis wann die Trager die teiinehmerbezogenen Berichte
zu erstellen haben.

Auch wenn das Jobcenter C die fehlenden Angebote im SGB VIII mit den MaBhahmen
C1 erganzen und die Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe verstarken wollte, hatte es
sicherstellen mussen, dass es nur foérderberechtigte Personen unterstutzt.

Sofern das Jobcenter C die MaBnahmen C1 verlangert, sollte es unsere Feststellungen
und Empfehlungen zu den MalBnahmen C1 bertcksichtigen.

Mit diesen Hinweisen schlieRen wir den Punkt ab.



3.2

Kofinanzierung von Mafdnahmen zur Ableistung von
,Sozialstunden®

Ausgangslage

Jugendgerichtshilfe als Aufgabe der Jugendamter

Die ortlichen Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe fur die Wahrnehmung der Aufgaben
der Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII sind verpflichtet, Jugendamter einzu-
richten.?® Zu den Aufgaben der Jugendamter gehort auch die Jugendgerichtshilfe.?®

Keine klare gesetzliche Regelung fiir die Ubernahme der ,Umsetzungskosten fiir die
Erbringung von ,Sozialstunden*

Das Jugendgericht kann Jugendlichen u. a. die Erbringung von Arbeitsleistungen (,Sozi-
alstunden”) durch eine ErziehungsmalBregel*' auferlegen. Nicht klar geregelt ist, wer
die ,Umsetzungskosten” fir die Erbringung von ,Sozialstunden” zu tragen hat. Regel-
maRig sind sich die Justiz und die Jugendamter hiertber uneinig.??

Zugang zu einer Mafdnahme zur Forderung nach § 16h SGB II aufgrund einer Zuwei-
sung des Jobcenters bei Personen mit SGB II-Leistungsbezug

Wenn Personen mit SGB II-Leistungsbezug die Férdervoraussetzungen nach

§ 16h SGB II erfullen, kénnen die Jobcenter sie einer Malinahme zur Férderung nach

§ 16h SGB II zuweisen. Unter einer Zuweisung ist beispielweise ein Angebot des Jobcen-
ters an diese Personen zur Teilnahme an dieser MaBhahme zu verstehen.?

Vertraglicher Vergiitungsanspruch des vom Jobcenter beauftragten Tragers zur
Durchfiihrung einer Mafnahme zur Férderung nach § 16h SGB II

Die Jobcenter kénnen nach 8 17 Absatz 1 Satz 1 SGB II Dritte, z. B. Trager, mit der
Durchfiihrung einer MalRnahme zur Férderung nach § 16h SGB II beauftragen. Sie sind
nur dann verpflichtet, dem Trager die Durchfihrung einer MaBnahme zu verguten,

29 Winkler, in: Rolfs/Giesen/MeRling/Udsching, BeckOK Sozialrecht, SGB VIII, Stand: 1. September 2025, § 69 Randnum-

mer 6.

30 vgl. §38 GG i. V. m. § 52 SGB VIII.

31 In Form einer Weisung nach § 10 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 Jugendgerichtsgesetz (JGG).

32 vgl. Nehring, in: Gertler/Kunkel/Putzke, BeckOK JGG, Stand: 1. August 2025, § 10 Randnummer 62.

33 vgl. Bundesagentur fur Arbeit, Verfahrensregelungen - § 16h SGB 11, Férderung schwer zu erreichender junger Men-
schen (FseJ), Umsetzung des 8§ 16h SGB II in den gemeinsamen Einrichtungen (gE), veréffentlicht am 20. November
2018, gultig ab 20. November 2018, Seite 10 Zeilen 338 bis 353.



wenn sie mit ihm u. a. die Vergltung vereinbart haben.?* Diese kann sich aus Pauscha-
len und Betragen fur einzelne Leistungsbereiche zusammensetzen.3*

Feststellungen

Mitfinanzierung der Mafdnahmen C2 durch das Jobcenter C

Der Trager® und die Stadt C als Tragerin der offentlichen Jugendhilfe schlossen im Jahr
2022 eine Kooperationsvereinbarung fir den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum

31. Mai 2024 mit Bezug zu den MaBnahmen C2. Nach der Vereinbarung bestand die
Aufgabe der Kooperation darin, einen Projektrahmen aufrechtzuerhalten, ,in dem Ju-
gendliche und Heranwachsende unter fachpraktischer Anleitung eine gerichtliche
Arbeitsauflage ableisten und dabei intensiv padagogisch begleitet werden”. Dadurch
sollten die zugewiesenen Teilnehmenden ,zu einem vollstandigen Abschluss ihrer ge-
richtlichen Arbeitsauflage” befahigt werden. Nach der Vereinbarung sollten sie ihre
JArbeitsauflage mit verschiedenen sinnstiftenden Tatigkeiten" erfullen. Darunter fiel

u. a. die Reparatur von Gebrauchsgegenstanden fir gemeinnttzige Zwecke.

Nach der Vereinbarung sollten die Stadtdienste Jugend/Jugendgerichtshilfe, das Job-
center C und der Trager miteinander kooperieren. Das Jobcenter C, das am Abschluss
der Vereinbarung nicht beteiligt war, sollte ,im Rahmen einer VergabemalRnahme die
sonstigen mit der MaBnahmedurchfuihrung anfallenden Kosten” finanzieren.

Das Jobcenter C beauftragte den Trager mit der Durchfiihrung der MaBnahmen C2 fur
den Zeitraum vom 1. Juni 2020 bis zum 31. Mai 2022 sowie vom 1. Juni 2022 bis zum

31. Mai 2024 (Verlangerungszeitraum). Daflr erhielt der Trager fur den jeweiligen MaR-
nahmezeitraum einen Festpreis von 377 440,80 Euro. Fur die Jahre 2020 bis 2022 ge-
wahrte die Stadt C als Tragerin der 6ffentlichen Jugendhilfe dem Trager Zuwendungen
von insgesamt 99 530 Euro.

Zuweisungsverfahren des Jobcenters C fiir die Mafnahmen C2

Das Zuweisungsverfahren fir die MaBnahmen C2 regelte das Jobcenter C u. a. wie
folgt:

Verpflichtet die Jugendgerichtshilfe den/die Jugendliche/n zur Teilnahme an der Mal3-
nahme C2, ist eine vorherige Kontaktaufnahme zum Jobcenter C erforderlich, um zu
klaren, ob der/die Jugendliche SGB II-Leistungen bezieht. Wenn ein SGB II-Leistungsbe-
zug besteht, weist das Jobcenter C den/die Jugendliche/n der Malinahme C2 fir den

34§17 Absatz 2 Satz 1 SGB 1.
% §17 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 SGBIL.
36 Es handelte sich hier um einen anderen Trager als der Trager der MaBnahmen C1.



Zeitraum zu, fur den die Jugendgerichtshilfe den/die Jugendliche/n zur Teilnahme ver-
pflichtet hat.

Eine Prufung der Fordervoraussetzungen des 8 16h SGB II durch das Jobcenter C unter-
blieb.

Beispiel 1

Das Jobcenter C wies eine Person flir den Zeitraum vom 8. Juni bis zum 27. August 2021
der MalBnahme C2 zu, ohne zuvor zu prtifen, ob sie die Férdervoraussetzungen des

8 16h SGB II erfullt. Zuvor hatte die Jugendgerichtshilfe diese Person zur Teilnahme an
dieser MalBnahme zur Ableistung von ,Sozialstunden” fiir den gleichen Zeitraum ver-
pflichtet.

Erstattung von Sachkosten des Tragers durch das Jobcenter C

Nach dem Leistungsverzeichnis werden dem Trager erganzend zu den MaRnahmekos-
ten jahrlich Sachkosten bis zu 25 000 Euro fir ,Anschaffungen im Rahmen der MaR3-
nahme (wie z.B. Werkzeuge, Maschinen, Material)” erstattet.

Nach dem Leistungsverzeichnis sollten die MalBinahmen C2 ,junge(n) Menschen (...) un-
terstutzen, bestehende individuelle Schwierigkeiten zu Uberwinden, Sozialleistungen
anzunehmen und nach Mdglichkeit Voraussetzungen zu schaffen, eine schulische
und/oder berufliche Qualifikation abschlielen zu kdnnen oder ins Arbeitsleben einzu-
munden. Hauptsachlich handelt es sich um Teilnehmende, die aufgrund gerichtlicher
Auflagen zu Sozialstunden verpflichtet wurden.” Die MalBhahme umfasste neben der
individuellen Beratung und Betreuung auch einen praktischen Teil. Darunter fiel u. a.
die Instandsetzung von Kleinmébeln. Die genauen Inhalte des praktischen Teils waren
vom Auftragnehmer im Konzept zu konkretisieren.

Nach dem Konzept des Tragers C2 bestand der Schwerpunkt der Malinahme darin, die
Teilnehmenden ,praktisch” einzusetzen. Bei Teilnehmenden mit ,gerichtlicher Arbeits-
auflage” diente die Teilnahme insbesondere der ,erfolgreichen Ableistung der Arbeits-
stunden”. Auch Teilnehmenden ,,ohne gerichtliche Arbeitsauflage” stand die MaR-
nahme offen. Der praktische Teil der MaBnahme umfasste u. a. die Mdbelaufwertung
flr gemeinnitzige Zwecke.

Mit E-Mail vom 2. August 2021 teilte der Trager dem Jobcenter C mit, dass er einen
Auftrag fir die Beschaffung eines Transporters erteilt habe. Mit Schreiben vom

9. Dezember 2021 bat er das Jobcenter C um Erstattung von Sachkosten in H6he von
25 000 Euro fur die Anschaffung eines Fahrzeugs mit ,Erstzulassung am 03.12.2021".
Als Nachweis reichte er eine Rechnung eines Autohauses vom 3. Dezember 2021 in
Hbéhe von 29 396,46 Euro fur das Fahrzeug ein. Am 20. Dezember 2021 zahlte das



Jobcenter C ihm einen Betrag in Hohe von 25 000 Euro aus. Einen Vermerk Gber die
Prifung und Bewilligung der Erstattung der Sachkosten hatte das Jobcenter C nicht er-
stellt.

Wirdigung

Wir haben die erhebliche Finanzierung der MaBnahmen durch das Jobcenter C und die
fehlenden Prifungen des Jobcenters beanstandet.

Die MaBnahmen dienen schwerpunktmalig dazu, Jugendlichen die Erbringung von
»Sozialstunden” zu ermdéglichen. Dieser Schwerpunkt stimmt jedoch nicht mit dem Ziel
der Férderung nach 8 16h SGB II Uberein.

Zudem haben der Trager der MaBnahme und die Tragerin der 6ffentlichen Jugendhilfe
festgelegt, dass das Jobcenter C Malinahmekosten zu tragen hat, ohne dass es an der
Vereinbarung beteiligt war und obwohl es nicht fur die Jugendgerichtshilfe zustandig
ist. Wir haben beanstandet, dass das Jobcenter dennoch den tiberwiegenden Teil der
Kosten fur die MaBnahmen tragt. Das Jobcenter C hatte intervenieren und darauf hin-
wirken mussen, die MaBnahmen nur insoweit mitzufinanzieren, wie es seinem Férder-
anteil nach 8 16h SGB II entspricht.

Bei der Zuweisung von Personen zu der MaBnahme hatte es eigenstandig pruifen mus-
sen, ob die Férdervoraussetzungen erfullt sind. Es hatte sich nicht allein an der Ver-
pflichtung der/des Jugendlichen zur Teilnahme an der Mal3nahme durch die Jugendge-
richtshilfe orientieren und damit allein die Entscheidung i. S. d. der Stadt C als Tragerin
der offentlichen Jugendhilfe umsetzen durfen. Entgegen der Zuweisungsregelung des
Jobcenters flr Jugendliche mit SGB II-Leistungsbezug, die durch das Beispiel 1 veran-
schaulicht wird, entbindet die Verpflichtung der Jugendgerichtshilfe das Jobcenter C
nicht davon, vor der Zuweisung von Jugendlichen in diese MaBhahmen zu prtfen, ob
sie die Férdervoraussetzungen nach § 16h SGB II erfullen. Wenn sie die Férdervoraus-
setzungen nicht erfullen, darf das Jobcenter C sie nicht mit diesen Mal3nahmen for-
dern, auch wenn eine entsprechende Verpflichtung der Jugendgerichtshilfe vorliegt.

Wir haben beanstandet, dass das Jobcenter C bei der Bewilligung der Erstattung von
Sachkosten fur die Anschaffung eines Neufahrzeuges die Grundsatze der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit nach 8 7 Absatz 1 Satz 1 BHO nicht beachtet hat. Zwar hatte es
dem Trager die Erstattung von Sachkosten bis zu 25 000 Euro jahrlich zugestanden. Es
hatte dennoch prifen mussen, weshalb der Trager fur die Durchfuhrung der MaR3-
nahme ein Neufahrzeug benétigte. Aus dem Zweck der MaBhahme ergibt sich diese
Notwendigkeit nicht ohne Weiteres. Die Prifung hatte es in einem Bewilligungsver-
merk festhalten mussen.



Empfehlung

Wir haben gefordert, dass sich das Jobcenter C bei kiinftigen Mal3nahmen an Koopera-
tionsvereinbarungen beteiligt. Vereinbarungen zu seinen Lasten darf es nicht hinneh-
men. Es muss darauf achten, dass es keine MaBnahmen (mit)finanziert, wenn es nicht
zustandig ist.

Zudem haben wir gefordert, dass das Jobcenter C kiinftig vor der Zuweisung einer Per-
son in eine MalBnahme zur Férderung nach §8 16h SGB II priift, ob sie die Fordervoraus-
setzungen dafur erfullt.

Daruber hinaus haben wir gefordert, dass das Jobcenter C bei kiinftigen MalBhahmen
dem Trager nur die Sachkosten erstatten darf, die nach einer Prifung notwendig sind,
um die MaBnahme durchzufiihren. Die Prifung muss das Jobcenter dokumentieren.

Wir haben dem BMAS empfohlen, die Mangel und unsere Empfehlungen im Bund-Lan-
der-Ausschuss zu erdrtern.

Stellungnahmen

Das zustandige Landesministerium fur das Jobcenter C hat in seiner Stellungnahme
mitgeteilt, dass das Jobcenter C die Mallnahmen C2 aufgrund unserer Feststellungen
zum 31. Mai 2024 auslaufen lassen und nicht verlangert habe. Zudem prufe es bei
VergabemalRnahmen, ob die vom Trager zusatzlich geltend gemachten Sachkosten
notwendig seien. Die Entscheidung daruber dokumentiere es entsprechend.

Das Jobcenter C habe versucht, u. a mit den MaBnahmen C2 die fehlenden Angebote
im Bereich des SGB VIII zu erganzen. Es sollten keine Projekte aus der Jugendhilfe
Ubernommen werden, sondern nur die Zusammenarbeit mit ihr verstarkt werden.

Hinsichtlich der Stellungnahme des BMAS zur Textziffer 3 verweisen wir auf die Ausfih-
rungen in Textziffer 8.

Abschlief3ende Wiirdigung

Es ist positiv zu bewerten, dass Jobcenter C aufgrund unserer Feststellungen die MaR3-
nahmen C2 beendet hat. Die eingeleitete MalRnahme des Jobcenters C setzt unsere For-
derung zur Priufung und Erstattung von Sachkosten durch das Jobcenter um, die zu-
satzlich vom Trager geltend gemacht werden.

Auch wenn das Jobcenter C die fehlenden Angebote im SGB VIII mit den MaBhahmen
C2 erganzen und die Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe verstarken wollte, hatte es



sicherstellen mussen, dass es mit diesen Malinahmen nur férderberechtigte Personen
nach dem SGB II unterstutzt.

Mit diesen Hinweisen schlieBen wir den Punkt ab.

4  Nicht rechtmaflige Forderentscheidungen

Ausgangslage

Die Jobcenter kénnen schwer zu erreichende junge Menschen unter den in 8 16h SGB II
genannten Voraussetzungen férdern.?”

Die in 8 16h Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und Nummer 2 SGB II genannten Schwierigkei-
ten mussen bei den zu férdernden Jugendlichen kumulativ vorliegen.?® Daflir gentigt
es, wenn eine der in § 16h Absatz 1 Satz 1 Nummer 13% und Nummer 2% aufgefihrten
Varianten gegeben ist.

Far das Erfordernis des kumulativen Vorliegens der in Nummer 1 und Nummer 2 ge-
nannten Voraussetzungen spricht, dass die in der Vorschrift genannten Schwierigkei-
ten durch das Wort ,und” verbunden werden. Nach dem Willen des Gesetzgebers
wurde diese Vorschrift eingefihrt, da ,eine nicht unbedeutende, aber zahlenmaRig
nicht bestimmbare Gruppe junger Menschen von den Angeboten der Sozialleistungs-
systeme mindestens zeitweise nicht erreicht wird.” Durch den § 16h SGB II sollen ,zu-
satzliche Hilfen" fur diese Personengruppe geschaffen werden, um ,sie (zurick) auf
den Weg in Bildungsprozesse, MaBnahmen der Arbeitsférderung, Ausbildung oder Ar-
beit (zu) holen.”*" Nur wenn die in 8 16 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 SGB II genann-
ten Schwierigkeiten kumulativ vorliegen, kann sichergestellt werden, dass die Leistun-
gen nach 8§ 16h SGB II an schwer zu erreichende junge Menschen erbracht werden, die
mit den Ubrigen Eingliederungsleistungen nach dem SGB II nicht erreicht werden kén-
nen.

37 Naher dazu siehe Textziffer 1.1.

% Banafsche, in: Gagel, SGB 1I/SGB I1I, Kommentar, Band 1, Stand: 85. Ergéanzungslieferung Marz 2022, § 16h SGB II
Randnummern 18 ff.; Schén, in: Minder/Geiger/Lenze, SGB II, Kommentar, 8. Auflage 2023, 8 16h Randnummer 6.
«€eine schulische, ausbildungsbezogene oder berufliche Qualifikation abzuschlieRen oder anders ins Arbeitsleben ein-
zumunden”.

.Sozialleistungen zu beantragen oder anzunehmen®.

41 Zum Ganzen siehe Bundestagsdrucksache 18/8041, Seite 38.
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Feststellungen

In 41 aller 101 gepruften Falle (41 %) lagen die Fordervoraussetzungen fir eine Forde-
rung nach § 16h SBG II nicht vor. In diesen Fallen konnten wir nicht feststellen, dass die
geférderten Personen aufgrund ihrer individuellen Situation Schwierigkeiten hatten,
eine schulische, ausbildungsbezogene oder berufliche Qualifikation abzuschlieRen
oder anders ins Arbeitsleben einzuminden und Sozialleistungen zu beantragen oder
anzunehmen. Zudem war in 3 dieser 41 Falle nicht dokumentiert, ob die geférderten
jungen Menschen tber einen Schulabschluss verfigen. Wir berticksichtigten dabei die
Eintrage im Profiling in den von den Jobcentern genutzten IT-Fachverfahren, in Vermer-
ken und in Gutachten zu diesen Personen.

Wiurdigung

Wir haben die Forderentscheidungen der Jobcenter beanstandet. Ordnungsgemales
Verwaltungshandeln erfordert, dass die Integrationsfachkrafte die Fordervorausset-
zungen sorgfaltig prifen und nur bei Vorliegen dieser Voraussetzungen die Leistungs-
berechtigten mit diesem Forderinstrument unterstutzen. Dabei ist zu beachten, dass
die in § 16h Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und Nummer 2 SGB II genannten Schwierigkei-
ten bei den zu férdernden Jugendlichen kumulativ vorliegen mussen. Die hohe Fehler-
qguote von 41 % belegt, dass dringender Handlungsbedarf besteht.

Zudem mussen die Jobcenter die Prifung der Férdervoraussetzungen und die Férder-
entscheidungen dokumentieren. Ohne Dokumentation kann die Fachaufsicht ihre Auf-
gabe nicht vollstandig wahrnehmen, da sie nicht kontrollieren kann, ob die Integrati-
onsfachkrafte die Férdervoraussetzungen individuell gepruft haben.

Die Information, ob die zu férdernden Personen Uber einen Schulabschluss verfigen,
ist nicht nur fur die Prifung der Fordervoraussetzungen nach & 16h SGB II wichtig, son-
dern auch fur die Integrationsarbeit der Jobcenter mit dieser Personengruppe.

Empfehlung

Wir haben gefordert, dass die Jobcenter sicherstellen, dass sie nur Leistungen nach

8 16h SGB Il erbringen, wenn die Voraussetzungen hierfur vorliegen. Erforderlich ist in
jedem Einzelfall eine individuelle Prifung der Férdervoraussetzungen. Wir haben emp-
fohlen, dass die Jobcenter ihre Integrationsfachkrafte diesbeziiglich eingehend schu-
len. Zudem kénnten sie sie mit einer ,,Checkliste” fur die Férderung nach 8 16h SGB II
unterstltzen. Wir haben gefordert, dass die Jobcenter die Férderentscheidungen nach-
vollziehbar dokumentieren.



DaruUber hinaus haben wir empfohlen, dass die Integrationsfachkrafte prifen, ob die
geférderten Personen Uber einen Schulabschluss verfligen. Sofern dies zutrifft, sollten
sie die Schulabschlusse bei diesen Personen nachtraglich erfassen.

Wir haben dem BMAS empfohlen, die festgestellten Mangel und unsere Empfehlungen
im Bund-Lander-Ausschuss zu erdrtern.

Stellungnahmen

Nach der Stellungnahme des zustandigen Landesministeriums fir das Jobcenter C hat
das Jobcenter C nach den ortlichen Erhebungen im Jahr 2023 eine Checkliste fir die
Prifung der Voraussetzungen fur eine Forderung nach § 16h SGB II eingefihrt. Zudem
habe es den Integrationsfachkraften eine Arbeitshilfe zur Verfigung gestellt, die das
Zuweisungsverfahren ausfuhrlich erldutert. Seitdem pruften die Integrationsfachkrafte
vor der Zuweisung die Férdervoraussetzungen mithilfe der Checkliste und dokumen-
tierten ihre Férderentscheidungen nachvollziehbar.

Hinsichtlich der Stellungnahme des BMAS zur Textziffer 4 verweisen wir auf die Ausfih-
rungen in Textziffer 8.

Abschlief3ende Wiirdigung

Die vom Jobcenter C eingeleiteten MalBnahmen kénnen dazu beitragen, die Priifung
der Fordervoraussetzungen und die Dokumentation der Férderentscheidungen zu ver-
bessern. Erganzend dazu sollte das Jobcenter C in die Arbeitshilfe mitaufnehmen, dass
die Integrationsfachkrafte auch prufen sollen, ob die geférderten Personen Uber einen
Schulabschluss verfliigen, sofern dies noch nicht erfolgt ist.

Mit diesen Hinweisen schlieRen wir den Punkt ab.

Unzureichende Vorgaben zur
Datenerfassung

Ausgangslage

Die zugelassenen kommunalen Trager sind nach § 51b Absatz 1 Satz 1 SGB II verpflich-
tet, laufend die flr die Durchfihrung der Grundsicherung fir Arbeitsuchende erforder-



lichen Daten zu erheben. Welche das sind, ist in der Verordnung zur Erhebung der Da-
ten nach § 51b SGB II*? festgelegt.** Zu diesen Daten gehdéren Familien- und Vornamen
der Leistungsberechtigten nach dem SGB II sowie die Art und Dauer der Leistungen
zur Eingliederung in Arbeit an die einzelnen Leistungsberechtigten. Zudem sind die zu-
gelassenen kommunalen Trager nach 8 51b Absatz 2 SGB II verpflichtet, diese Daten
gemal den Regelungen nach § 51b Absatz 4 SGB II* an die Bundesagentur zu Ubermit-
teln. Die Bundesagentur erstellt aus den Ubermittelten Daten Statistiken.*

Nach den Verfahrensregelungen der Bundesagentur zur Umsetzung des § 16h SGB II
in den gemeinsamen Einrichtungen liegt der Teilnehmendenstatus vor, wenn ein quali-
fizierter persdnlicher Erstkontakt zwischen der zu férdernden Person und dem Trager
erfolgt ist.* Ein derartiger Kontakt liegt beispielsweise vor, wenn die geforderte Person
mit dem Trager eine Vereinbarung geschlossen hat, in der die eigenen Ziele der gefor-
derten Person und ihre Pflichten festgelegt werden.?

Die gemeinsamen Einrichtungen sind verpflichtet, die Personen als Teilnehmende im
IT-Fachverfahren COSACH zu erfassen,* und zwar mit dem Status B ,bewilligt, teilneh-
mend"“. Die Férderstatistik der Bundesagentur zahlt diese Félle.

Feststellungen

Nicht alle Jobcenter definierten, unter welchen Voraussetzungen geférderte Jugendli-
che als Teilnehmende an MaBhahmen zur Férderung nach § 16h SGB II gelten. Zudem
legten nicht alle Jobcenter fest, dass diese Jugendlichen als Teilnehmende in den
IT-Fachverfahren zu erfassen sind.

Jobcenter A

Die MalRnahmen A1 richteten sich an junge Menschen mit SGB II-Leistungsbezug. Das
Jobcenter A regelte in den Leistungsverzeichnissen, dass das Fallmanagement/der zu-
standige Fachbereich die zu férdernden Jugendlichen mit SGB II-Leistungsbezug
schriftlich den MaBnahmen zuweist. Danach gelten sie ab dem ersten Tag des Kontakt-
versuchs des Tragers zu ihnen als Teilnehmende, unabhangig davon, ob der Kontakt-
versuch erfolgreich war oder nicht. Monatlich nach Vorlage der durch den Trager tber-

42 Vom 12. August 2010, BGBI. I Seite 1150.

4 vgl. § 51b Absatz 1 Satz 2 SGB II.

44 1.V. m. der Vereinbarung zwischen den kommunalen Spitzenverbanden auf Bundesebene und der Statistik der Bun-
desagentur fir Arbeit zur Zusammenarbeit in Fragen des 8 51b SGB II (Stand: Juni 2012).

45 §53 Absatz 1 Satz 1 SGB IL

46 Bundesagentur fur Arbeit, Verfahrensregelungen - § 16h SGB II, Forderung schwer zu erreichender junger Menschen
(Fse)), Umsetzung des § 16h SGB II in den gemeinsamen Einrichtungen (gE), veréffentlicht am 20. November 2018,
gulltig ab 20. November 2018, Seite 11 Zeilen 388 bis 392.

47 Bundesagentur fur Arbeit, a. a. O., Seite 12 Zeilen 428 ff.

48 Bundesagentur fur Arbeit, a. a. O., Seite 14 Zeilen 522 bis 523.



sandten Anwesenheitslisten erfasste das Jobcenter A die Jugendlichen als Teilneh-
mende im IT-Fachverfahren. Das Jobcenter A hielt es fir wichtig, die Jugendlichen be-
reits ab dem Zeitpunkt des ersten Kontaktversuchs des Tragers als Teilnehmende zu
erfassen, da ab diesem Zeitpunkt der Trager mit der sozialpadagogischen Arbeit be-
ginne.

Jobcenter B

Die MaBnahmen B1 richteten sich an junge Menschen mit und ohne SGB II-Leistungs-
bezug. In den Beauftragungen des Tragers regelte das Jobcenter B die mdgliche ,Zu-
steuerung” der Jugendlichen in die MaBnahmen durch das Fallmanagement oder Gber
den offenen Zugang. Vorgaben, ab wann geférderte Jugendliche als Teilnehmende gel-
ten, enthielten die Beauftragungen nicht.

Nach dem Vertrag Uber die Durchfihrung der MaBnahmen B2 i. V. m. dem Mal3nah-
mekonzept richteten sich diese MaRnahmen an junge Menschen mit und ohne SGB II-
Leistungsbezug. Das Fallmanagement wies die zu férdernden Jugendlichen in die Mal3-
nahmen und bestimmte die Teilnahmedauer individuell.

Fur die MaBnahme B3 regelte das Jobcenter B im Vertrag tiber die Durchfihrung der
MaRBnahme i. V. m. dem MalRnahmekonzept, dass junge Menschen mit und ohne

SGB II-Leistungsbezug geférdert werden kénnen. Die ,,Zusteuerung” der Jugendlichen
in die MaBnahme erfolgte durch die Integrationsfachkraft oder Uber den offenen Zu-
gang. Nach dem Vertrag galten gefoérderte Jugendliche als Teilnehmende, wenn bei-
spielsweise ihre Namen in der Teilnehmendenliste erfasst waren oder aufgrund der
Meldung durch die Integrationsfachkraft.

Das Jobcenter B erfasste nur die Teilnehmenden mit SGB II-Leistungsbezug an den
MalRnahmen B1, B2 und B3 im IT-Fachverfahren. Teilnehmende ohne SGB II-Leistungs-
bezug an der MaBRnahme B1 waren in einer vom Trager gefuhrten Gesamtteilnehmen-
denliste eingetragen, auf die das Jobcenter B zugreifen konnte.

Jobcenter C

Die MaBnahmen C1 richteten sich an junge Menschen mit und ohne SGB II-Leistungs-
bezug. In den Leistungsverzeichnissen regelte das Jobcenter, dass es dem Trager die
Teilnehmenden mit SGB II-Leistungsbezug meldet. Ab wann geférderte Jugendliche
ohne SGB II-Leistungsbezug als Teilnehmende gelten, wurde darin nicht geregelt.

Das Jobcenter C erfasste weder die Teilnehmenden mit SGB II-Leistungsbezug noch ge-
forderte Jugendliche ohne SGB II-Leistungsbezug im IT-Fachverfahren. Es wollte damit
den Teilnehmenden mit SGB II-Leistungsbezug eine ,,abschreckende” Wirkung der
MaRnahme nehmen. Bei geférderten Jugendlichen ohne SGB II-Leistungsbezug war



dies aus ,technischen Grinden” nicht méglich. Das Erfassen der Personen war auch
deshalb nicht moglich, da das Jobcenter keine Informationen Uber die Personen vom
Trager erhielt (siehe dazu Textziffer 3.1).

Die MaBBnahmen C2, die MaBnahme C3 und die MaBnahme C4 richteten sich an junge
Menschen mit und ohne SGB II-Leistungsbezug. Fur die MalBnahmen C2 und C3 mel-
dete das Jobcenter dem Trager die Teilnehmenden mit SGB II-Leistungsbezug. Ab
wann geforderte Jugendliche ohne SGB II-Leistungsbezug als Teilnehmende gelten,
war in den Leistungsverzeichnissen nicht geregelt. Fir die MaBnahme C4 enthielt das
Leistungsverzeichnis keine Vorgaben, ab wann geférderte Jugendliche mit und ohne
SGB II-Leistungsbezug als Teilnehmende gelten.

Das Jobcenter C erfasste die Teilnehmenden mit SGB II-Leistungsbezug an den Mal3-
nahmen C2, C3 und C4 im IT-Fachverfahren. Fur geférderte Jugendliche ohne

SGB II-Leistungsbezug war dies aus ,technischen Grinden” nicht méglich. Zudem hielt
das Jobcenter C es aus datenschutzrechtlichen Grinden fur fraglich, wie geférderte Ju-
gendliche ohne SGB II-Leistungsbezug unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vor-
schriften erfasst werden kdnnen.

Far die Durchfihrung der 17 MalBnahmen vereinbarten die Jobcenter mit den Tragern
einen Festpreis oder einen monatlichen Pauschalbetrag. Dies bedeutet, dass die Trager
unabhangig davon, ob sie die Personen erfolgreich kontaktiert haben, eine Vergitung
fur ihre Tatigkeit erhalten.

Wiurdigung

Wir haben darauf hingewiesen, dass aufgrund unserer Feststellungen dringender
Handlungsbedarf bezlglich der Definition des Teilnahmebeginns der geférderten Ju-
gendlichen und des Erfassens dieser Personen als Teilnehmende in den IT-Fachverfah-
ren besteht.

Die Jobcenter definierten unterschiedlich oder gar nicht, unter welchen Voraussetzun-
gen geférderte Jugendliche als Teilnehmende gelten. Die Definitionen der Jobcenter
stimmen auch nicht mit der Definition des Teilnehmendenstatus in den Verfahrensre-
gelungen der Bundesagentur Uberein. Daher ist nicht auszuschlie8en, dass die Integra-
tionsfachkrafte diese Personen aufgrund unterschiedlicher Voraussetzungen als Teil-
nehmende in den IT-Fachverfahren erfassten und den veréffentlichten Statistiken der
Bundesagentur tber die Anzahl der durch § 16h SGB II gefoérderten Teilnehmenden un-
terschiedliche Angaben Uber den Teilnehmendenstatus zugrunde lagen.

Das BMAS und die Bundesagentur haben in ihren Stellungnahmen zur Prifungsmittei-
lung Uber die Forderung schwer zu erreichender junger Menschen nach § 16h SGB II
durch Vergabemalinahmen bei gemeinsamen Einrichtungen zugesagt, die Verfahrens-



regelungen zu § 16h SGB II bzgl. des Teilnehmendenstatus aufgrund unserer Feststel-
lungen zu Uberprufen und ggf. anzupassen. Wir haben empfohlen, die verbindlichen
Vorgaben zum Teilnehmendenstatus in den Verfahrensregelungen zu § 16h SGB II
deutlicher zu formulieren.

Nachdem die Bundesagentur die Verfahrensregelungen zu § 16h SGB II entsprechend
unserer Empfehlung umgesetzt hat, sollten auch die zugelassenen kommunalen Tra-
ger den Teilnehmendenbegriff in Anlehnung an die Definition in den Verfahrensrege-
lungen bestimmen. Nur so ist sichergestellt, dass die zugelassenen kommunalen Tra-
ger und die gemeinsamen Einrichtungen die fur die Durchfiihrung der Grundsicherung
fur Arbeitsuchende erforderlichen Daten einheitlich erheben und die Statistiken auf ei-
ner einheitlichen Datengrundlage beruhen.

Wir haben beanstandet, dass die Jobcenter die Jugendlichen als Teilnehmende erfas-
sen, bevor ein Kontakt zwischen ihnen und dem Trager zustande gekommen ist. Den
Hinweis des Jobcenters A, dass der Trager bereits ab dem Zeitpunkt des ersten Kon-
taktversuchs mit der sozialpddagogischen Arbeit begonnen habe, Gberzeugt nicht. Die-
ser Zeitpunkt stellt noch nicht den tatsachlichen Teilnahmebeginn dar. Dadurch, dass
der Trager unabhangig vom Kontakterfolg fir seine Tatigkeit eine Verglitung erhalt, ist
ein vorzeitiges Erfassen der zu férdernden Jugendlichen aus Tragersicht auch nicht er-
forderlich.

Wenn die Integrationsfachkrafte die Personen, die durch MalRnahmen nach

§ 16h SGB II gefordert werden, nicht als Teilnehmende in den IT-Fachverfahren erfas-
sen, kdnnen sich die Jobcenter keinen Uberblick tiber alle Teilnehmenden dieser MaR-
nahmen verschaffen. Sie benétigen dafur beispielsweise eine Gesamtteilnehmenden-
liste des Tragers. Zudem wird durch das Nichterfassen dieser Teilnehmenden die

Feststellung der Auslastung der MaBnahmen wahrend der MalBnahmedauer erschwert.

Die Kenntnis davon ist jedoch wichtig, um beurteilen zu kdnnen, ob und welcher mégli-
che Bedarf fur kiinftige MalRnahmen besteht. Es ist zudem nicht auszuschlieRen, dass
aufgrund des Nichterfassens dieser Teilnehmenden die veroffentlichten Statistiken der
Bundesagentur Uber die Anzahl der durch § 16h SGB II geférderten Teilnehmenden
diese Personengruppe nicht bertcksichtigen und sie damit nicht die tatsachliche An-
zahl der Teilnehmenden widerspiegeln.

Der vom Jobcenter C vorgetragene Grund fur das Nichterfassen der Teilnehmenden
mit SGB II-Leistungsbezug an den MaRnahmen C1 (,abschreckende” Wirkung der MaR3-
nahme) Uberzeugt nicht. Es ist nicht erkennbar, dass das Erfassen dieser Teilnehmen-
den im IT-Fachverfahren eine negative Wirkung auf die Betroffenen hat.



Empfehlung

Wir haben empfohlen, dass alle zugelassenen kommunalen Trager und gemeinsamen
Einrichtungen unter den gleichen Voraussetzungen Teilnehmende an MaBhahmen
nach 8 16h SGB I in den IT-Fachverfahren erfassen.

Dem BMAS haben wir empfohlen, diesen Punkt im Bund-Lander-Ausschuss zu erdrtern
und nach Lésungen zu suchen, nachdem die Bundesagentur in den Verfahrensregelun-
gen zu 8 16h SGB II die verbindlichen Vorgaben zum Teilnehmendenstatus entspre-
chend unserer Empfehlung deutlicher formuliert hat.

Stellungnahmen

Das zustandige Landesministerium fur das Jobcenter C hat in seiner Stellungnahme
mitgeteilt, dass das Jobcenter C aufgrund unserer Feststellungen das Verfahren fur die
noch laufenden MaBnahmen C1 zum 1. Juli 2024 angepasst habe. Seitdem melde der
Trager monatlich dem Jobcenter C die Teilnehmenden an den Malinahmen. Dadurch
kdnne es die Besetzungsquoten in diesen MaBhahmen erheben und auswerten.

Hinsichtlich der Stellungnahme des BMAS zur Textziffer 5 verweisen wir auf die Ausfih-
rungen in Textziffer 8.

Abschlief3ende Wiirdigung

Das Jobcenter C kann sich mithilfe der eingeleiteten MaRnahme einen Uberblick tiber
die Auslastung der MalRnahmen C1 verschaffen. Jedoch tragt sie nicht zum einheitli-
chen Erfassen der Teilnehmenden an den Malinahmen nach § 16h SGB Il in den
IT-Fachverfahren bei.

Mit diesen Hinweisen schlie3en wir den Punkt ab.



6 Verstofde der Trager gegen
Berichtspflichten

Ausgangslage

Trager, die eine Leistung zur Eingliederung in Arbeit* erbringen (MaBnahmetrager),
sind nach § 61 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 SGB II*° bzw. waren nach & 61 Absatz 2 Satz 2
SGB II*" verpflichtet, ihre Beurteilung der/des Teilnehmenden unverziglich den ge-
meinsamen Einrichtungen und den zugelassenen kommunalen Tragern zu Gbermit-
teln.52 Die Ubermittlungspflicht setzt voraus, dass die MaRBnahmetrdger verpflichtet
sind, die teilnehmerbezogenen Berichte zu erstellen.>® Die Vorschrift regelt nicht, zu
welchen Zeitpunkten die Berichte von den Tragern zu erstellen sind. Deshalb mussen
die Jobcenter festlegen, bis wann die Trager die Berichte zu erstellen haben.>*

Feststellungen

Wir stellten Folgendes zu den teilnehmerbezogenen Berichten der Trager der 17 Mal3-
nahmen zur Durchfihrung der Férderung nach § 16h SGB II fest:

Jobcenter B bestimmte teilweise nicht, wann der Trager ihm die
teilnehmerbezogenen Berichte vorzulegen hat

Fur vier® seiner MalRnahmen bestimmte das Jobcenter B nicht, wann der Trager ihm
die teilnehmerbezogenen Berichte vorzulegen hat. Entsprechende Regelungen waren
weder in den Beauftragungen des Tragers durch das Jobcenter B noch in den fur ver-
bindlich erklarten Konzepten enthalten. In allen 13 Fallen, in denen das Jobcenter B
Personen mit diesen MalRnahmen férderte, lagen keine teilnehmerbezogenen Berichte
des Tragers vor.

Das sind die in den 88 16 ff. SGB II genannten Leistungen.

In der ab dem 1. Januar 2023 gultigen Fassung.

In der vom 1. April 2011 bis zum 31. Dezember 2022 gultigen Fassung.

52 vgl. Becker, in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB 11, 5. Auflage (2020), § 61 Randnummern 13 f. (Stand: 5. Mai 2025).

53 Voelzke, in: Hauck/Noftz, SGB II, Kommentar, 7. Erganzungslieferung 2025, § 61 Randnummer 16.

4 vgl. Becker, in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB 11, 5. Auflage (2020), § 61 Randnummer 41 (Stand: 5. Mai 2025).

% MaRnahmen B1 mit drei Verldangerungen: MaRnahmezeitrdume vom 1. August 2020 bis 31. Januar 2021, vom 1. Feb-
ruar 2021 bis 31. Dezember 2021, vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022 und vom 1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023.



Jobcenter C sah teilweise von teilnehmerbezogenen Berichten ab

Das Jobcenter C hatte fur drei®*® seiner Malinahmen in den Leistungsverzeichnissen be-
stimmt, dass der Trager aufgrund der ,Individualitat der Beratungsleistung” keine teil-
nehmerbezogenen Berichte zu erstellen habe. Die weiteren Feststellungen dazu sind
unter der Textziffer 3.1 dargestellt.

Entgegen der Vorgaben der Jobcenter lagen in fast einem Fiinftel
der Fille keine teilnehmerbezogenen Berichte vor

In 88 aller 101 gepruften Falle machten die Jobcenter A, B und C Vorgaben zur Vorlage
von teilnehmerbezogenen Berichten fir die jeweilige MaRnahme. In 16 dieser 88 Falle
(18 %) lagen zum Erhebungszeitpunkt keine Berichte tber die geforderten Personen
vor. Dies betraf die Jobcenter B und C. Es war nicht erkennbar, dass sich die Integrati-
onsfachkrafte bei den Tragern nach den fehlenden Berichten erkundigt hatten.

Wirdigung

Wir haben darauf hingewiesen, dass gerade wegen des individuellen Charakters der
Forderung nach & 16h SGB II die Integrationsfachkrafte die teilnehmerbezogenen Be-
richte der Trager benétigen. Nur so kénnen sie feststellen, ob sich aufgrund der Férde-
rung die individuellen Schwierigkeiten der Teilnehmenden verringert haben bzw. diese
beseitigt sind. Ohne die Berichte kdnnen die Integrationsfachkrafte die durch die Tra-
ger gewonnenen Erkenntnisse Gber die geférderten Personen auch nicht fur ihre In-
tegrationsarbeit nutzen.

Dennoch fehlten in 29 Fallen die teilnehmerbezogenen Berichte der Trager. In 16 Fallen
lag die Verantwortung dafur bei den Tragern. Die Jobcenter B und C hatten die gesetzli-
che Berichtspflicht der Trager in diesen Fallen ausreichend konkretisiert. Die Integrati-
onsfachkrafte in den Jobcentern hatten der Pflichtverletzung nachgehen und die feh-
lenden Berichte bei den Tragern nachfordern muissen.

In den Ubrigen 13 Fallen hat das Jobcenter B dazu beitragen, dass die teilnehmerbezo-
genen Berichte nicht erstellt wurden. Es hat die Berichtspflicht nicht ausreichend kon-
kretisiert.

% MaRnahmen C1 mit zwei Verlangerungen: MaBnahmezeitraume vom 1. Marz.2018 bis 29. Februar 2020, vom
1. Marz 2020 bis 28. Februar 2022 und vom 1. Marz 2022 bis 29. Februar 2024.

57 Beim Jobcenter A waren es die MaRnahmen A1. Beim Jobcenter B waren es die MaBnahmen B2 und MaRRnahme B3.
Beim Jobcenter C waren es die MaBnahmen C2, MaRBnahme C3 und MaBnahme C4.



Empfehlung

Wir haben gefordert, dass die Jobcenter die Trager auf die gesetzlichen Berichtspflich-
ten hinweisen und diese konkretisieren sowie die zustandigen Integrationsfachkrafte
dartber informieren. Zudem haben wir gefordert, dass die Integrationsfachkrafte die
teilnehmerbezogenen Berichte nachfordern, sofern sie nicht termingerecht eingehen.

Wir haben dem BMAS empfohlen, die Mangel und unsere Empfehlungen im Bund-Lan-
der-Ausschuss zu erdrtern.

Stellungnahmen

Der Stellungnahme des zustandigen Landesministeriums zufolge hat das Jobcenter C
Ubersichten fiir seine Integrationsfachkréfte erstellt. Darin seien die Vorgaben aus den
Leistungsverzeichnissen fur die Trager zur Erstellung und Vorlage von teilnehmerbezo-
genen Berichten in den jeweiligen MaBnahmen zur Férderung nach § 16h SGB II zu-
sammengefasst.

Hinsichtlich der Stellungnahme des BMAS zur Textziffer 6 verweisen wir auf die Ausfih-
rungen in Textziffer 8.

Abschliefdende Wiirdigung

Die vom Jobcenter C eingeleiteten MalRnahme setzen unsere Empfehlungen weitestge-
hend um. Erganzend dazu sollte das Jobcenter C die Integrationsfachkrafte darauf hin-
weisen, dass sie die teilnehmerbezogenen Berichte nachfordern missen, wenn sie
nicht termingerecht eingehen.

Mit diesen Hinweisen schlieBen wir den Punkt ab.

Geringe Wirksamkeit durch mangelnde
Mitwirkung und Akzeptanz

Feststellungen

Die Jobcenter beurteilten die Férderung nach 8 16h SGB II grundsatzlich positiv. Ein
Jobcenter teilte mit, dass dieses Instrument zur Wiederherstellung des abgebrochenen



Kontakts zwischen dem Jobcenter und den Jugendlichen beitragen kénne. Zudem
kdnne es die Jugendlichen dabei unterstutzen, ihre Probleme zu I6sen, z. B. bei der
Wohnungssuche oder bei der Inanspruchnahme von Hilfen Dritter. Als Nachteil dieses
Forderinstrumentes nannten die Jobcenter beispielsweise die fehlenden konkreten Vor-
gaben fur die Umsetzung der Férderung nach 8 16h SGB II bei Personen ohne

SGB II-Leistungsbezug. Die Jobcenter wiesen darauf hin, dass die Jugendlichen diese
Foérderung grundsatzlich gut annehmen wirden.

In 44 von 101 Fallen wurden die MaBnahmen vorzeitig beendet. Daflir gab es unter-
schiedliche Griinde. In 16 von 44 Fallen wirkten die geférderten Personen nicht mit. In
7 von 44 Fallen nahmen sie eine Tatigkeit auf, begannen eine Ausbildung oder gingen
zur Schule. In den ubrigen Fallen endeten die MaBnahmen aus sonstigen Grunden vor-
zeitig. Beispielhafte Grinde dafiir waren der Wechsel zu einer anderen MalRnahme
oder ein Umzug.

In 50 von 101 Fallen, in denen die Férdervoraussetzungen vorlagen und die Férderun-
gen zum Erhebungszeitpunkt beendet waren, stellten wir Folgendes fest:

In 24 dieser Falle wurde eine Verringerung oder Beseitigung der Schwierigkeiten bei
den geforderten Personen erreicht. Die Fortschritte waren unterschiedlicher Art. Sie
betrafen beispielsweise die Aufnahme einer Ausbildung oder Tatigkeit bzw. den Schul-
besuch (8 der 24 Falle), die positive persdnliche Entwicklung, wie die Terminwahrneh-
mung (8 der 24 Falle) oder die Inanspruchnahme von Hilfen Dritter (3 der 24 Falle). Die
Forderdauer betrug in diesen Fallen durchschnittlich sechs Monate.

In 26 dieser 50 Falle konnten wir keine Fortschritte aufgrund der Férderung feststellen.
In 11 der 26 Falle lag mangelnde Mitwirkung vor und die durchschnittliche Forderdauer
betrug vier Monate.

Wiurdigung

Wir haben darauf hingewiesen, dass dieses Férderinstrument in einigen Fallen zur Ver-
ringerung oder Beseitigung der Schwierigkeiten der geférderten Personen beitragen
konnte. Der mdgliche positive Beitrag dieses Instrumentes wird auch durch die Aussa-
gen der Jobcenter bestatigt. Es ist nachvollziehbar, dass eine erfolgreiche Férderung
der Jugendlichen mit unterschiedlichen Schwierigkeiten ihre Zeit benétigt.

Eine wesentliche Voraussetzung flr eine positive Wirkung des Instruments ist jedoch
die Mitwirkung der Jugendlichen. In Uber einem Drittel der vorzeitig beendeten Forde-
rungen und fast der Hélfte der Falle ohne erkennbare Fortschritte wirkten die Jugendli-
chen nicht mit. In diesen Fallen fehlte ihnen offenbar die Einsicht, dass sie Hilfe bendti-
gen, um ihre Probleme zu |6sen. Zudem fehlte ihnen die Bereitschaft, die angebotene



Hilfe auch anzunehmen. Die Akzeptanz des Instrumentes ist jedoch Voraussetzung da-
fur, dass Fortschritte durch die Férderung bei den Jugendlichen erzielt werden kénnen.

Der von den Jobcentern genannte Mangel an konkreten Vorgaben zur Umsetzung der
Férderung nach § 16h SGB II bei Personen ohne SGB II-Leistungsbezug hatte beispiels-
weise zur Folge, dass das Jobcenter C Personen ohne SGB II-Leistungsbezug nicht in
seinem IT-Fachverfahren erfasste (siehe dazu Textziffer 5). Es hatte keinen Uberblick
Uber alle mit § 16h SGB II geforderten Personen. Zudem konnten die Teilnehmenden in
den vero&ffentlichten Statistiken der Bundesagentur Uber die Anzahl der durch § 16h
SGB II Geforderten nicht bertcksichtigt werden.

Empfehlung

Wir haben empfohlen, dass die Jobcenter bei der Férderung nach § 16h SGB II verstarkt
tatig werden, um die Mitwirkungsbereitschaft und die Akzeptanz bei den Jugendlichen
zu erhdhen und eine groRere Wirksamkeit dieses Férderinstrumentes zu erreichen.

Dem BMAS haben wir empfohlen, unsere Feststellungen und konkrete Vorgaben flr
das Erfassen von nach 8§ 16h SGB II geférderten Personen ohne SGB II-Leistungsbezug
in den IT-Fachverfahren der zugelassenen kommunalen Trager im Bund-Lander-Aus-
schuss zu erortern.

Stellungnahmen

Das zustandige Landesministerium flr das Jobcenter C hat mitgeteilt, dass die Integra-
tionsfachkrafte des Jobcenters C bemiht seien, die Akzeptanz des Férderinstrumentes
bei den Jugendlichen zu erreichen.

Hinsichtlich der Stellungnahme des BMAS zur Textziffer 7 verweisen wir auf die Ausfih-
rungen in Textziffer 8.

Abschliefdende Wiirdigung

Die Bemuhungen der Integrationsfachkrafte des Jobcenters C kénnen dazu beitragen,
dass die Akzeptanz des Forderinstrumentes bei den Jugendlichen erhéht wird.

Mit diesem Hinweis schliel3en wir den Punkt ab.



Stellungnahme des BMAS

Das BMAS hat in seiner Stellungnahme mitgeteilt, es werde unsere Feststellungen und
Empfehlungen in der AG Eingliederung des Bund-Lander-Ausschusses erértern. Dies
gelte auch fur die Textziffer 4, auch wenn es unsere Auffassung zum kumulativen Vor-
liegen der in 8 16h Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 SGB II genannten Schwierigkeiten
fir eine Férderung nach § 16h SGB II nicht teile. Den Zeitpunkt der Erdrterung in der
AG Eingliederung hat das BMAS in der Stellungnahme nicht genannt.

Wir halten daran fest, dass nach der derzeit geltenden Rechtslage die in § 16h Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 und 2 SGB II genannten Schwierigkeiten bei den zu férdernden Ju-
gendlichen kumulativ vorliegen mussen.

Es ist positiv zu bewerten, dass das BMAS unsere Empfehlungen in der AG Eingliede-
rung erortern wird. Wir bitten das BMAS, uns Uber das Ergebnis zu informieren.

Uberdies hat das BMAS in seiner Stellungnahme darauf hingewiesen, dass es iber
keine Aufsichtsbefugnisse Uber die zugelassenen kommunalen Trager verflige, soweit
die Priufungsmitteilung die Verwaltungspraxis der zugelassenen kommunalen Trager
betreffe. Die zugelassenen kommunalen Trager unterlagen nach § 48 Abs. 1 SGB II nur
der Aufsicht der Lander. Die Aufsicht des Bundes Uiber die obersten Landesbehérden
nach § 48 Absatz 2 SGB II sei auf den Erlass allgemeiner Verwaltungsvorschriften der
Bundesregierung zu grundsatzlichen Rechtsfragen der Leistungserbringung be-
schrankt, die der Zustimmung des Bundesrates bediirften. Solche Verwaltungsvor-
schriften habe die Bundesregierung nicht erlassen. Zudem sei eine Ubertragung der
Ausubung der Rechtsaufsicht auf das BMAS nach § 48 Absatz 2 Satz 3 SGB II nicht er-
folgt.

Fazit

Unsere Feststellungen zeigen, dass bei den zugelassenen kommunalen Tragern drin-
gender Handlungsbedarf bei der Umsetzung der Férderung schwer zu erreichender
junger Menschen nach § 16h SGB II besteht. Das Jobcenter C hat MaBhahmen ergrif-
fen, um die Bearbeitungsqualitat zu verbessern. Es bleibt aber unklar, inwieweit die
hier skizzierten Mangel auch bei den Ubrigen zugelassenen kommunalen Tragern be-
hoben werden.



Unabhangig davon, ob die Rechtsaufsicht der Bundesregierung tber die obersten Lan-
desbehorden auf den Erlass von allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu grundsatzli-
chen Rechtfragen der Leistungserbringung beschrankt ist, erwarten wir deshalb vom
BMAS, dass es im Bund-Lander-Ausschuss mit den Landesministerien unsere Feststel-
lungen und Empfehlungen eingehend erértert und eindringlich darauf hingewirkt, dass
die festgestellten Mangel beseitigt werden.

Auf die weiteren Ausflihrungen des BMAS zu den Aufsichtsbefugnissen bei zugelasse-
nen kommunalen Tragern werden wir an anderer Stelle gesondert eingehen.

Mit diesen Hinweisen schlieRen wir die Prifung ab.

Rabenschlag Thees

Beglaubigt: S. Erdmann, Tarifbeschaftigte
Wegen elektronischer Bearbeitung ohne Unterschrift und Dienstsiegelabdruck.



	Inhaltsverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	0 Zusammenfassung
	1 Vorbemerkungen
	1.1 Ausgangslage
	1.2 Statistische Daten
	1.3 Inhalt und Ablauf der Prüfung

	2 Fehlende Bedarfsanalysen
	3 Maßnahmen des Jobcenters C zur Förderung nach § 16h SGB II
	3.1 Unzureichende Prüfung der Leistungsberechtigung
	3.2 Kofinanzierung von Maßnahmen zur Ableistung von „Sozialstunden“

	4 Nicht rechtmäßige Förderentscheidungen
	5 Unzureichende Vorgaben zur Datenerfassung
	6 Verstöße der Träger gegen Berichtspflichten
	7 Geringe Wirksamkeit durch mangelnde Mitwirkung und Akzeptanz
	8 Stellungnahme des BMAS
	9 Fazit

